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DJK Sportclub Schwarzweiß Flörsheim am Main 1924 e. V. 

  

Spenden  

Zur Finanzierung unserer vielfältigen Aktivitäten sind wir neben den Mitgliedsbeiträgen auch auf Ihre 

Spenden angewiesen!  

Entsprechend unserer Ziele ist der Verein DJK Sportclub Schwarzweiß Flörsheim am Main 1924 e.V 

wegen Förderung des Sports als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. 
Nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum 

Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Hofheim am Taunus StNr. 46 250 04692 vom 

30.12.2021 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes ist der Verein  von der 
Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 

Spenden sind somit steuerlich absetzbar. 

DJK Sportclub Schwarzweiß Flörsheim am Main 1924 e.V. 
Bankverbindung: Taunus-Sparkasse Flörsheim 

Konto-Nr. 9008144 (BLZ 512 500 00) 
IBAN: DE86 5125 0000 0009 0081 44   

SWIFT-BIC: HELADEF1TSK 

Spenden bis 300 Euro benötigen keine Spendenbescheinigung 

Um die Sache zu vereinfachen, gibt es eine Regelung, dass bei Spenden an gemeinnützige 

Organisationen bis zu 200 Euro keine Spendenbescheinigung notwendig ist. Das heißt jedoch nicht, 

dass der Spender gar nichts nachweisen muss. Bis 300 Euro genügt ein vereinfachter Nachweis. Das 
kann zum Beispiel der Kontoauszug sein, auf dem klar ersichtlich ist, wie hoch die Spende ist und wer 

sie bekommen hat. Spender die an gemeinnützige Vereine oder Stiftungen spenden benötigen zudem 
einen Nachweis, dass diese Einrichtung von der Körperschaftsteuer befreit ist und wie diese die Mittel 

verwendet. Als ausreichender Nachweis genügt hierzu der Ausdruck dieser Seite und ihr 

entsprechender Kontoauszug mit dem Umsatz.  

Tipp: Die vereinfachte Regelung gilt je Spende, nicht für die im Gesamtjahr geleisteten Spenden. 
Spender die mehrfach im Jahr unter 300 Euro spenden, brauchen keine Spendenbescheinigungen. 

Bitte haben Sie Verständnis, das wir von dieser Regelung Gebrauch machen und daher in der Regel 
keine Spendenquittungen für Beträge bis 300 EUR ausstellen.  

Vielen Dank 

Ihr Vorstandsteam des  

DJK Sportclub Schwarzweiß Flörsheim am Main 1924 e.V 


